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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
immer wieder müssen die 
Gerichte über Sachverhalte 
entscheiden, die private Ver-
äußerungsgeschäfte betref-
fen. Aktuell ist gleich auf vier 
Entscheidungen hinzuwei-
sen: Zwei positive Urteile 
ergingen im Zusammenhang 
mit Erbfällen, in den beiden 
anderen Verfahren wurde 
von den Steuerpflichtigen 
eine Steuerfreiheit wegen 
Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken (leider erfolglos) 
geltend gemacht. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen:  
§ Bonuszahlungen der 

gesetzlichen Krankenkas-
se für gesundheitsbe-
wusstes Verhalten min-
dern – bis zu 150 EUR 
pro versicherte Person – 
die Sonderausgaben 
nicht. Diese Vereinfa-
chungsregelung hat die 
Finanzverwaltung nun 

bis Ende 2024 verlängert. 
§ Mit dem Plattformen-

Steuertransparenzgesetz 
wurde Ende 2022 eine 
Meldepflicht für Betreiber 
digitaler Plattformen ein-
geführt. Grundsätzlich 
endete die Frist für die 
erstmalige Meldung be-
reits am 31.1.2024. Das 
Bundeszentralamt für 
Steuern hat nun aber 
mitgeteilt, dass es nicht 
beanstandet wird, wenn 
die Meldung bis zum 
31.3.2024 erfolgt. 

§ Frohe Kunde gibt es für 
viele Kapitalgesellschaf-
ten. Denn die monetären 
S c h w e l l e n w e r t e 
„Umsatzerlöse“ und 
„Bilanzsumme“ sollen 
erhöht werden. Die An-
hebung wird für die be-

günstigten Unternehmen 
mit einer Neueinstufung 
in eine niedrigere Grö-
ßenklasse und mit weni-
ger Berichtspflichten 
einhergehen. Die neuen 
Werte sollen bereits für 
den anstehenden Jahres-
abschluss 2023 genutzt 
werden können. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für März 
2024.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Fritz Schardt 
Vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater 
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Fälligkeit 10.4.2024 für UStVA, LStAnm 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 15.4.2024 für UStVA, LStAnm 

Beiträge 04/2024 spätestens 26.04.2024 
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Thema des Monats 

Private Veräußerungsgeschäfte im Zusammenhang mit Erbfällen und 
Selbstnutzung 

äußerungsgewinn – und auch das 
Finanzgericht München ging im Streit-
fall von einem steuerpflichtigen Vor-
gang aus. Gut, dass die Revision ein-
gelegt wurde, denn der Bundesfinanz-
hof hat § 23 EStG verneint.  
Auf den Punkt gebracht, bedeutet die 
neue Entscheidung Folgendes: Derje-
nige, der als Beteiligter einer Erbenge-
meinschaft einen Erbanteil an einer 
Erbmasse erwirbt, zu der auch ein 
Grundstück gehört, das er nachfol-
gend innerhalb von zehn Jahren ver-
äußert, löst keinen Vorgang nach § 23 
EStG aus. Soweit der Bundesfinanzhof 
in seinem Urteil vom 20.4.2004 eine 
hiervon abweichende Auffassung ver-
treten hat, hält er hieran nicht länger 
fest. 
Beachten Sie  
Es bleibt abzuwarten, wie die Finanz-
verwaltung auf die neue Entscheidung 
reagieren wird, und ob sie ihre bishe-
rige Auffassung ändert. 
 
Entgeltlicher Verzicht auf ein Nieß-
brauchrecht 
Im Streitfall des Finanzgerichts Müns-
ter wurde der Steuerpflichtigen in 
2008 durch ein Vermächtnis ein Nieß-
brauchrecht an einem Grundstück 
zugewendet. Im Jahr 2012 überließ sie 
das Grundstück an eine Kommandit-
gesellschaft, an der sie als Gesellschaf-
terin beteiligt war. Die Mieteinnah-
men stellten Sonderbetriebseinnah-
men dar.  
Nachdem sie 2018 aus der Komman-
ditgesellschaft ausgeschieden war, 
überführte sie das Nießbrauchrecht 
mit einem Wert von 0 EUR in ihr Pri-
vatvermögen und erfasste die Mietein-
nahmen fortan als Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung. Im Novem-
ber 2019 verzichtete sie gegen eine 
Entschädigungszahlung auf ihr Nieß-
brauchrecht. 
Das Finanzamt vertrat nun die An-
sicht, dass die Ablösung des Nieß-
brauchs nach § 23 EStG zu besteuern 
sei, da die Entnahme des Nießbrauch-
rechts aus dem Sonderbetriebsvermö-
gen zu einer Anschaffung geführt ha-
be. Somit sei der entgeltliche Verzicht 
innerhalb der – wegen der Nutzung 
als Einkunftsquelle nach § 23 Abs. 1 S. 
1 Nr. 2 S. 4 EStG verlängerten – zehn-

jährigen Veräußerungsfrist erfolgt. Die 
Steuerpflichtige hielt dem entgegen, 
dass das Nießbrauchrecht nicht veräu-
ßert, sondern – als nicht übertragbares 
Recht – nur abgelöst wurde. Sie legte 
in der Folge Klage ein – und zwar 
erfolgreich. 
Ein Nießbrauchrecht ist ein gegenüber 
dem Eigentum an der belasteten Sache 
verselbstständigtes, dingliches Nut-
zungsrecht und damit ein (einlage- 
und entnahmefähiges) Wirtschaftsgut 
i. S. des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. 
Somit hatte die Steuerpflichtige das 
Nießbrauchrecht in 2018 durch Ent-
nahme in das Privatvermögen über-
nommen. 
Das Nießbrauchrecht war durch den 
entgeltlichen Verzicht in 2019 jedoch 
nicht veräußert worden. Denn eine 
Veräußerung setzt nicht nur die Ent-
geltlichkeit des Übertragungsvorgangs 
voraus, sondern auch einen Rechtsträ-
gerwechsel an dem veräußerten Wirt-
schaftsgut.  
Merke 
Der Verzicht auf ein Nießbrauchrecht 
führt somit nicht dazu, dass dieses 
Wirtschaftsgut an den Grundstücksei-
gentümer (zurück) übertragen wird, 
sondern zu dessen Erlöschen. Insofern 
handelt es sich um die endgültige 
Aufgabe eines Vermögenswerts in 
seiner Substanz und damit um einen 
veräußerungsähnlichen Vorgang, der 
von § 23 EStG aber nicht erfasst wird. 
Beachten Sie 
Ob der entgeltliche Verzicht auf ein 
Nießbrauchrecht ein Veräußerungs-
vorgang oder lediglich ein veräuße-
rungsähnlicher Vorgang ist, wurde 
vom Bundesfinanzhof im Kontext des 
§ 23 EStG bisher noch nicht entschie-
den. Daher hat das Finanzgericht 
Münster die Revision zugelassen.  
 
Keine Steuerbefreiung für Verkauf 
eines Gartengrundstücks 
Im Streitfall erwarben die Steuerpflich-
tigen ein Grundstück mit einem alten 
Bauernhofgebäude. Das Gebäude 
bewohnten sie selbst. Das Gebäude 
war von einem fast 4.000 qm großen 
Grundstück umgeben. Dieses nutzten 
die Steuerpflichtigen als Garten. 
Später teilten sie das Grundstück in 
zwei Teilflächen. Sie bewohnten wei-

Ein privates Veräußerungsgeschäft 
(§ 23 Einkommensteuergesetz [EStG]) 
liegt nicht vor, wenn der an einer Er-
bengemeinschaft Beteiligte einen Erb-
anteil an der Erbmasse, zu der ein 
Grundstück gehört, hinzuerwirbt und 
das Grundstück innerhalb von zehn 
Jahren mit Gewinn veräußert. Diese 
positive Entscheidung hat der Bundes-
finanzhof getroffen. Frohe Kunde 
kommt auch vom Finanzgericht Müns-
ter, wonach der entgeltliche Verzicht 
auf ein Nießbrauchrecht keine Veräu-
ßerung i. S. des § 23 EStG darstellt. 
Weniger erfreulich sind zwei Urteile 
des Bundesfinanzhofs, in denen es um 
die Steuerbefreiung bei einer Selbst-
nutzung der Immobilie ging. 
Hintergrund: Private Veräußerungsge-
schäfte mit Grundstücken, bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Verkauf nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt, unterliegen der Besteuerung. 
Ausgenommen sind nach § 23 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG aber Wirtschafts-
güter, die 
§ im Zeitraum zwischen Anschaf-

fung und Veräußerung ausschließ-
lich zu eigenen Wohnzwecken 
oder 

§ im Jahr der Veräußerung und in 
den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurden. 

 
Erwerb eines Anteils einer Erbenge-
meinschaft mit Grundstück 
Dem Urteil des Bundesfinanzhofs lag 
folgende (vereinfachte) Thematik zu-
grunde:  
Beispiel 
Die Erbmasse der aus A und B beste-
henden Erbengemeinschaft besteht aus 
einem vom Erblasser bis zu seinem 
Tod selbstgenutzten Grundstück. A 
erwirbt in 2020 den hälftigen Gemein-
schaftsanteil von B für 250.000 EUR 
und veräußert das Grundstück in 2023 
für 600.000 EUR. Fraglich ist nun, ob 
sich aus der Grundstücksveräußerung 
in Bezug auf den für 250.000 EUR 
erworbenen Erbanteil ein steuerpflich-
tiger Gewinn nach § 23 EStG ergibt. 
Beachten Sie 
Nach Ansicht des Bundesfinanzminis-
teriums entsteht durch den Verkauf ein 
nach § 23 EStG steuerpflichtiger Ver-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 
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Merke 
Mit der Teilung entstehen aus dem bis 
dahin einheitlichen Wirtschaftsgut 
Grund und Boden zwei neue Wirt-
schaftsgüter (Grundstücke), deren Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken je-
weils getrennt zu betrachten ist. 
 
Keine eigenen Wohnzwecke bei Nut-
zung durch (Schwieger-)Mutter 
Ehegatten überließen eine ihnen gehö-
rende Wohnung an die (Schwieger-)
Mutter. Nach deren Tod verkauften sie 
die Wohnung innerhalb der Zehnjah-
resfrist und machten für den Veräuße-
rungsgewinn eine Steuerbefreiung 
wegen Selbstnutzung geltend, da 
ihnen die Nutzung der Wohnung 
durch die (Schwieger-)Mutter als Ei-
gennutzung zuzurechnen sei. 
Auch in diesem Fall hat der Bundesfi-
nanzhof zulasten der Steuerpflichtigen 
entschieden. Der Ausdruck „Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken“ setzt 
grundsätzlich voraus, dass die Immo-
bilie vom Steuerpflichtigen bewohnt 
wird. Der Steuerpflichtige muss das 

Gebäude zumindest auch selbst nut-
zen; unschädlich ist, wenn er es ge-
meinsam mit seinen Familienangehö-
rigen oder einem Dritten bewohnt.  
Ein Gebäude wird zwar auch zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt, wenn der 
Steuerpflichtige es einem einkommen-
steuerlich zu berücksichtigenden Kind 
unentgeltlich zu Wohnzwecken über-
lässt. Keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken liegt hingegen vor, 
wenn die Überlassung nicht aus-
schließlich an ein einkommensteuer-
lich zu berücksichtigendes Kind, son-
dern zugleich an einen Dritten (z. B. 
die Kindesmutter) erfolgt. 
Beachten Sie 
Der Bundesfinanzhof hat es abgelehnt, 
die Wertung von § 4 S. 2 des Eigen-
heimzulagengesetzes, wonach eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
auch vorliegt, soweit eine Wohnung 
unentgeltlich an einen Angehörigen i. 
S. des § 15 der Abgabenordnung zu 
Wohnzwecken überlassen wird, auf 
§ 23 EStG zu übertragen. 

terhin das Haus auf dem einen Teil-
stück. Den anderen – unbebauten – 
Grundstücksteil veräußerten sie inner-
halb der zehnjährigen Veräußerungs-
frist. Das Finanzamt sah hierin einen 
steuerpflichtigen Vorgang und besteu-
erte den Veräußerungsgewinn. Dage-
gen machten die Steuerpflichtigen 
eine Befreiung von der Einkommens-
teuer wegen einer Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken (§ 23 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 S. 3 EStG) geltend – jedoch zu 
Unrecht, wie der Bundesfinanzhof 
befand.  
Er stellte klar, dass eine Ausnahme 
von der Besteuerung nur dann vor-
liegt, wenn die Immobilie vom Steuer-
pflichtigen bewohnt wird. Mangels 
eines auf dem Grundstück befindli-
chen Gebäudes können unbebaute 
Grundstücke jedoch nicht bewohnt 
werden, sodass der Befreiungstatbe-
stand nicht greift. Dies gilt auch, wenn 
ein vorher als Garten genutzter 
Grundstücksteil abgetrennt und dann 
veräußert wird. 
 

¢ Wagner und Partner mbB 
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Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

 

 

Monat: 01/23 06/23 09/23 12/23 01/24 

BRD gesamt: + 8,7 % + 6,4 % + 4,5 % + 3,7 % + 2,9 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1.18 - 31.12.22 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

1-1.-30.6.23 + 1,62 % 6,62 % 10,62 % 

1.7. - 30.6.23 + 3,12 % 8,12 % 12,12 % 

Ab.1.1.24 + 3,62 % 8,62 % 12,62 % 
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Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn der Steuerpflichtige außer-
halb des Orts, an dem er einen eige-
nen Hausstand unterhält, beruflich 
tätig ist und auch am Ort der berufli-
chen Tätigkeit wohnt. 
Als Werbungskosten abziehbar sind 
die notwendigen Mehraufwendungen. 
Dies sind vor allem:  
§ Kosten der Zweitwohnung (Miete, 

Betriebskosten etc. bis maximal 
1.000 EUR im Monat), 

§ Kosten für Familienheimfahrten 
(begünstigt ist eine Fahrt pro Wo-
che vom Beschäftigungsort zur 
Erstwohnung), 

V e r p f l e g u n g s m e h r a u f w a n d 
(Pauschalen für die ersten drei Monate 
nach Bezug der Zweitwohnung). 
Empfehlung für die Praxis 
Da gegen die Entscheidung des Fi-
nanzgerichts Nürnberg die Revision 
anhängig ist, steht noch nicht fest, ob 
man sich auf dieses günstige Urteil 
verlassen kann. Zur Sicherheit sollten 
die Kosten daher durch den die dop-
pelte Haushaltsführung begründenden 
Ehegatten beglichen werden.  

Doppelte Haushaltsführung: Mietzahlungen für Zweitwohnung  
durch den anderen Ehegatten dennoch abzugsfähig 
Nach Ansicht des Finanzgerichts 
Nürnberg sind die bei einer doppelten 
Haushaltsführung eines Ehegatten 
angefallenen Mietzahlungen für die 
Zweitwohnung, die durch den ande-
ren Ehegatten von dessen Konto ge-
leistet wurden, wegen der ehelichen  
Wirtschafts-/Lebensgemeinschaft dem 
die Haushaltsführung begründenden 
Ehegatten als eigene Werbungskosten 
zuzurechnen. Wegen der Lebens-/
Wirtschaftsgemeinschaft sind die 
Grundsätze zur Kostentragung und 
zum Drittaufwand hier nicht anwend-
bar.  
Hintergrund zur doppelten Haushalts-
führung 

tung mit Schreiben vom 16.12.2021 
eine Vereinfachung geschaffen: Bo-
nusleistungen bis zur Höhe von 150 
EUR pro versicherte Person stellen 
Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung dar und mindern die 
Sonderausgaben nicht. Diese Rege-

lung wurde bis Ende 2023 befristet – 
und nun für bis zum 31.12.2024 ge-
leistete Zahlungen verlängert (BMF-
Sch r e i ben  vom 28 . 12 . 2023 ,  
Az. IV C 3 - S 2221/20/10012 :005). 

Bonuszahlungen de r  ge se tz l ichen Krankenkassen:  
150 EUR bleiben weiter „steuerfrei“ 
Die von einer gesetzlichen Kranken-
kasse auf Basis von § 65a Sozialge-
setzbuch V gewährte Geldprämie 
(Bonus) für gesundheitsbewusstes Ver-
halten kann eine die Sonderausgaben 
mindernde Beitragserstattung darstel-
len. Hierzu hatte die Finanzverwal-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Kosten anerkennt, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden (§ 10 
Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuergesetz 
(EStG)): 
1. Es muss sich um Dienstleistungen 

zur Betreuung handeln. 
2. Das Kind muss zum Haushalt ge-

hören. 
3. Das Kind darf das 14. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. 
4. Die Rechnung muss unbar bezahlt 

werden. 
Liegen die Voraussetzungen vor, kön-
nen die Kosten zu 2/3 und mit maxi-
mal 4.000 EUR pro Jahr als Sonder-

ausgaben abgesetzt werden. 
Bei getrennt lebenden Eltern scheitert 
der Abzug oft an der Nr. 2. Das heißt: 
Es ist nur der Elternteil zum Abzug der 
Kosten berechtigt, zu dessen Haushalt 
das Kind gehört. Gegen diese Vor-
schrift hatte sich ein Vater vor dem 
Bundesfinanzhof gewehrt und verlo-
ren – jetzt geht er einen Schritt weiter 
und hat Verfassungsbeschwerde ein-
gelegt.  

Kinderbetreuungskosten getrennter Eltern: 
Das Bundesverfassungsgericht ist gefragt 
Wenn sich Eltern trennen und die 
Kosten für die Kinderbetreuung fortan 
teilen, ist bisher eine Voraussetzung 
für den Sonderausgabenabzug der 
Kinderbetreuungskosten, dass das 
Kind zum Haushalt des Elternteils 
gehört hat. Dagegen klagt nun ein 
Steuerpflichtiger vor dem Bundesver-
fassungsgericht.  
Hintergrund: Betreuen Eltern ihre Kin-
der nicht nur selbst, sondern beauftra-
gen damit auch weitere Personen, 
können die Aufwendungen als Kinder-
betreuungskosten geltend gemacht 
werden. Damit das Finanzamt die 



Vermieter 

Seite 5  
Vermieter / Kapitalanleger 

das Finanzgericht Köln entschieden. 
Nach der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs ergibt sich ein wirtschaftli-
cher Zusammenhang mit den Vermie-
tungseinkünften aus einem neuen 
Objekt allenfalls dann, wenn der Steu-
erpflichtige bereits bei der Veräuße-
rung – z. B. im Kaufvertrag selbst oder 
zumindest beim Abschluss des Kauf-
vertrags – im Vorhinein so unwiderruf-
lich über den verbleibenden Restkauf-
preis verfügt, dass er ihn unmittelbar 
zum Erzielen von Vermietungsein-
künften mit einem bestimmten Objekt 
festlegt. 
Beachten Sie  
Verbleibende Zweifel gehen zulasten 

des Steuerpflichtigen. Denn er trägt 
die Feststellungslast für die den Steuer-
anspruch mindernden Tatsachen. 
Infolge dieser restriktiven Rechtspre-
chung kam im Streitfall des Finanzge-
richts Köln kein Werbungskostenab-
zug in Betracht. Denn der Steuer-
pflichtige hatte den überschießenden 
Verkaufserlös (also Verkaufspreis ab-
züglich abzulösendes Darlehen) zu-
nächst selbst vereinnahmt und dann 
zur Teilrückführung einzelner Darle-
hen verwendet. 

Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten:  
Diese Spielregeln sind einzuhalten! 
Zu den Werbungskosten zählt auch 
die zur vorzeitigen Ablösung eines 
Darlehens gezahlte Vorfälligkeitsent-
schädigung, soweit die Schuldzinsen 
mit den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. Dieser Zu-
sammenhang besteht, wenn bereits im 
Zeitpunkt der Veräußerung eines 
Grundstücks anhand objektiver Um-
stände der endgültige Entschluss fest-
stellbar ist, mit dem nach der vorzeiti-
gen Darlehensablösung verbleibenden 
Verkaufserlös wiederum konkret be-
stimmtes Grundvermögen mit dem 
Ziel anzuschaffen, hieraus Vermie-
tungseinkünfte zu erzielen. Dies hat 

den die Ausschüttungen eines Invest-
mentfonds innerhalb eines Kalender-
jahrs den Basisertrag für dieses Kalen-
derjahr unterschreiten. Die Vorabpau-
schale gilt nach § 18 Abs. 3 InvStG 
beim Anleger am ersten Werktag des 
folgenden Kalenderjahres als zugeflos-
sen. 
Der Basiszins ist aus der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anlei-
hen abzuleiten. Dabei ist auf den 
Zinssatz abzustellen, den die Deut-
sche Bundesbank anhand der Zins-
strukturdaten jeweils auf den ersten 
Börsentag des Jahres errechnet. Das 
Bundesfinanzministerium muss den 
maßgebenden Zinssatz im Bundess-
teuerblatt veröffentlichen. Der Basis-
zins zur Berechnung der Vorabpau-
schale 2024 beträgt 2,29 %. 

Ob es infolge der Vorabpauschale 
tatsächlich zu einer Steuerbelastung 
kommt, hängt von mehreren Faktoren 
ab. Beispielsweise ist ein erteilter Frei-
stellungsauftrag für Kapitalerträge 
(maximal 1.000 EUR; bei Zusammen-
veranlagung von Ehegatten: 2.000 
EUR) zu berücksichtigen.  
Eine Steuerbelastung setzt ferner vo-
raus, dass der Basiszins positiv ist. 
Aufgrund des negativen Basiszinses für 
2021 und für 2022 wurde insoweit 
auch keine Vorabpauschale erhoben. 
Beachten Sie  
Der ermittelte Basiszins zur Berech-
nung der Vorabpauschale 2023 be-
trägt 2,55 %. Eine etwaige steuerliche 
Belastung erfolgte zum Jahresbeginn 
2024. 

Investmentfonds: Vorabpauschalen sind wieder relevant 

Der Anleger eines Investmentfonds hat 
als Investmentertrag u. a. die Vorab-
pauschale nach § 18 des Investment-
steuergesetzes (InvStG) zu versteuern. 
Geregelt ist dies in § 16 Abs. 1  
Nr. 2 InvStG. Das Bundesfinanzminis-
terium hat nun den Basiszins zur Be-
rechnung der Vorabpauschale 2024 
veröffentlicht. 
Hintergrund 
Nach § 16 Abs. 1 InvStG sind Erträge 
a u s  I n v e s t m e n t f o n d s 
(Investmenterträge) 
§ Ausschüttungen des Investment-

fonds, 
§ Vorabpauschalen und 
§ Gewinne aus der Veräußerung von 

Investmentanteilen. 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um 

Kapitalanleger 

¢ Wagner und Partner mbB 
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Plausibilitätsprüfung durchzuführen 
und die Information an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu melden. 
Merke 
Die Nichterfüllung der Vorschriften ist 
bußgeldbewehrt. 
Die Meldepflichten greifen erstmals 
für den Meldezeitraum, der dem Ka-
lenderjahr 2023 entspricht. Grund-
sätzlich endete die Frist für die erstma-
lige Meldepflicht am 31.1.2024. Das 
Bundeszentralamt für Steuern hat nun 

aber mitgeteilt, dass es nicht bean-
standet wird, wenn die Meldung erst 
bis zum 31.3.2024 erfolgt.  
Beachten Sie  
Weitere Informationen erhalten Sie u. 
a. unter www.iww.de/s10169. 

Meldepflichten digitaler Plattformbetreiber: Meldefrist bis 31.3.2024 
verlängert 
M i t  d e m  P l a t t f o r m e n -
S t euer t ranspar enzgese tz  vom 
20.12.2022 wurde u. a. eine Melde-
pflicht für Betreiber digitaler Plattfor-
men eingeführt. Die Frist für den ers-
ten Meldezeitraum wurde nun durch 
das Bundeszentralamt für Steuern 
durch eine Nichtbeanstandungsrege-
lung verlängert.  
Die Plattformbetreiber sind u. a. ver-
pflichtet, erforderliche Informationen 
von Anbietern zu beschaffen, eine 

(HGB) rund 52.000 Unternehmen 
(Kapitalgesellschaften, haftungsbe-
schränkte Personenhandelsgesellschaf-
ten und Genossenschaften) profitieren. 
Merke 
Die Eingruppierung in eine niedrigere 
Größenklasse hat u. a. den Vorteil, 
dass die Berichtspflichten reduziert 
werden. Beispielsweise müssen mittel-
große Kapitalgesellschaften einen La-
gebericht (§ 289 HGB) aufstellen; klei-
ne Gesellschaften sind davon befreit. 
Zudem gibt es bei der Erstellung des 
Anhangs für kleine und mittelgroße 
Gesellschaften viele größenabhängige 
Erleichterungen (§ 288 HGB). Kleine 
Gesellschaften sind zur Durchführung 
einer Jahresabschlussprüfung durch 
einen Wirtschaftsprüfer nicht ver-
pflichtet (nur freiwillige Prüfung). 
Beabsichtigte Neuregelung  
Die aktuellen und die geplanten 
Schwellenwerte sind in der nachfol-
genden Übersicht zusammengestellt. 
Anhebungen erfolgen nur für die mo-
n e t ä r e n  S c h w e l l e n w e r t e 
„Bilanzsumme“ und „Umsatzerlöse“. 
Bei der Zahl der Mitarbeiter soll es 
keine Anpassungen geben. 
Beachten Sie 
Bei einer Neueinstufung ist zu beach-

ten, dass mindestens zwei der drei 
Merkmale an zwei aufeinander folgen-
den Bilanzstichtagen über- oder unter-
schritten werden müssen. 
Die neuen Schwellenwerte sollen für 
nach dem 31.12.2023 beginnende 
Geschäftsjahre gelten. Es besteht aber 
ein Wahlrecht, die neuen Werte be-
reits für das Geschäftsjahr 2023 zu 
nutzen.  
Merke 
Macht ein Unternehmen von dem 
Wahlrecht Gebrauch, ist, außer in den 
Fällen des § 267 Abs. 4 S. 2 HGB 
(Besonderheiten bei Umwandlung 
oder Neugründung), bei der Einstu-
fung stets auf zwei aufeinander folgen-
de Geschäftsjahre abzustellen. Eine 
Gesellschaft wäre somit zum Ab-
schlussstichtag 31.12.2023 auch dann 
als mittelgroß anzusehen, wenn sie zu 
diesem Stichtag und zum 31.12.2022 
oder zum 31.12.2022 und zum 
31.12.2021 zwei der drei Merkmale in 
der neuen Fassung (Bilanzsumme 
25.000.000 EUR, Umsatzerlöse 
50.000.000 EUR, 250 Arbeitnehmer 
im Jahresdurchschnitt) nicht über-
schritten hat.  

Jahresabschluss: Anhebung der Schwellenwerte für die Bestimmung  
der Größenklassen 
Frohe Kunde gibt es für viele Kapital-
gesellschaften. Denn die monetären 
Schwellenwerte „Umsatzerlöse“ und 
„Bilanzsumme“ sollen erhöht werden. 
Die Anhebung der Schwellenwerte 
wird für die begünstigten (oft kleinen) 
Unternehmen mit einer Neueinstufung 
in eine niedrigere Größenklasse und 
damit einer Reduzierung von Berichts-
pflichten einhergehen. Sofern ge-
wünscht, können die neuen Werte 
bereits für den Jahresabschluss 2023 
genutzt werden. 
Hintergrund  
Die beabsichtigte Schwellenwertanhe-
bung dient der Umsetzung von EU-
Vorgaben, die eine Anhebung der 
monetären Schwellenwerte um rund 
25 % vorsehen und es den Mitglied-
staaten ermöglichen, die Schwellen-
wertanhebung bereits für das Ge-
schäftsjahr bzw. den Jahresabschluss 
2023 zu nutzen.  
Die Bundesregierung möchte von den 
Spielräumen, die die Richtlinie dem 
nationalen Gesetzgeber bietet, in 
größtmöglichem Umfang Gebrauch 
machen. Nach den Informationen der 
Bundesregierung werden von der An-
hebung der Schwellenwerte in den §§ 
267, 267a des Handelsgesetzbuchs 

Kapitalgesellschaften 
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Jahresabschluss: Anhebung der Schwellenwerte für die Bestimmung  
der Größenklassen 
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Größenmerkmale (§§ 267, 267a HGB) mit Ausnahme der Arbeitnehmer in EUR 

  aktuell geplant 

Kleinstkapitalgesellschaft 

a) Bilanzsumme ≤  350.000 ≤  450.000 

b) Umsatzerlöse ≤  700.000 ≤  900.000 

c) Arbeitnehmer ≤  10 ≤  10 

kleine GmbH 

a) Bilanzsumme ≤  6.000.000 ≤  7.500.000 

b) Umsatzerlöse ≤  12.000.000 ≤  15.000.000 

c) Arbeitnehmer ≤  50 ≤  50 

mittelgroße GmbH 

a) Bilanzsumme ≤  20.000.000 ≤  25.000.000 

b) Umsatzerlöse ≤  40.000.000 ≤  50.000.000 

c) Arbeitnehmer ≤  250 ≤  250 

große GmbH 

a) Bilanzsumme > 20.000.000 > 25.000.000 

b) Umsatzerlöse > 40.000.000 > 50.000.000 

c) Arbeitnehmer > 250 > 250 

Arbeitgeber 

538 EUR) wurden die Richtlinien von 
den Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung aktualisiert. 
Die Geringfügigkeits-Richtlinien ent-
halten alle Regelungen, die wegen der 
gesetzlichen Vorgaben für Minijobs zu 

beachten sind. Arbeitgeber finden hier 
Informationen zu den zwei Arten von 
Minijobs, deren versicherungsrechtli-
cher Beurteilung, den verschiedenen 
Meldungen und zu den Abgaben, die 
zu leisten sind. 

Geringfügigkeits-Richtlinien wurden aktualisiert 
Die Geringfügigkeits-Richtlinien bil-
den die Grundlage für alle Regelun-
gen, die Arbeitgeber rund um Mi-
nijobs zu beachten haben. Nicht zu-
letzt wegen der Erhöhung der Minijob-
Grenze ab 2024 (von 520 EUR auf 
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dungen bereits unterjährig steuermin-
dernd aus.  
Beachten Sie 
Bei Arbeitnehmern, die in der inländi-
schen sozialen Pflegeversicherung 
versichert sind, wird hier auch ein 
Teilbetrag für die soziale Pflegeversi-
c h e r u n g  a n g e s e t z t  
(§ 39b Abs. 2 S. 5 Nr. 3 Buchstabe c 
EStG).  
Mit dem Pflegeunterstützungs- und -
entlastungsgesetz vom 19.6.2023 wur-
de § 55 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) 
XI dahin gehend ergänzt, dass sich der 
Beitragssatz zur sozialen Pflegeversi-
cherung für jedes zu berücksichtigen-
de Kind ab dem zweiten Kind bis zum 
fünften Kind um jeweils einen Ab-
schlag i. H. von 0,25 Beitragssatz-

punkten reduziert. 
Als Folgeänderung wurde § 39b Abs. 
2 S. 5 Nr. 3 Buchstabe c EStG an die 
Regelungen in § 55 Abs. 3 SGB XI 
angepasst. Damit wird bei der Lohn-
steuerberechnung die Reduzierung 
des Beitragssatzes zur sozialen Pflege-
versicherung berücksichtigt. 
Die Änderungen sind am 1.1.2024 in 
Kraft getreten. Sie sind erstmals anzu-
wenden auf laufenden Arbeitslohn, 
der für einen nach dem 31.12.2023 
endenden Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird und auf sonstige Bezüge, 
die nach dem 31.12.2023 zufließen.  

Lohnsteuerabzugsverfahren: Vorsorgepauschale an Beitragssätze an-
gepasst 
Um zumindest die unstrittigen Ände-
rungen noch im Jahr 2023 verabschie-
den zu können, wurde das Kreditz-
weitmarktförderungsgesetz auf Berei-
che erweitert, die bis dahin Teil des 
Wachstumschancengesetzes (hier 
wurde bis dato immer noch keine 
Einigung erzielt) waren. So wurde 
auch die Vorsorgepauschale im Lohn-
steuerabzugsverfahren angepasst. 
Hintergrund 
Über die Vorsorgepauschale (§ 39b 
Abs. 2 S. 5 Einkommensteuergesetz 
(EStG)) werden im Lohnsteuerabzugs-
verfahren verschiedene Vorsorgeauf-
wendungen lohnsteuermindernd be-
rücksichtigt. Damit wirkt sich bei Ar-
beitnehmern ein möglicher Sonder-
ausgabenabzug von Vorsorgeaufwen-

¢ Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Zubehörteile wie z. B. Fahrradstän-
der, Gepäckträger, Schutzbleche, 
Klingel, Rückspiegel, Schlösser, 
Navigationsgeräte, 

§ andere angebaute Träger oder 
§ modellspezifische Halterungen. 
Liegt demgegenüber nicht begünstig-
tes Fahrradzubehör vor, ist der geld-
werte Vorteil aus der Überlassung 
steuerpflichtig. Die Oberfinanzdirekti-
on nennt hierfür folgende Beispiele:  
Beispiele für nicht begünstigtes Zube-

hör 
§ Fahrerausrüstung (z. B. Helm und 

Kleidung), 
§ in modellspezifische Halterungen 

einsetzbare Geräte (z. B. Smart-
phone, mobiles Navigationsgerät) 
oder 

§ Gegenstände (z. B. Fahrradanhä-
nger, Lenker-, Rahmen- oder Sat-
teltaschen oder Fahrradkorb).  

Überlassung von Fahrradzubehör kann steuerfrei sein 

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Be-
schäftigten zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn ein (Elektro-)
Fahrrad zur Privatnutzung, ist dieser 
geldwerte Vorteil grundsätzlich nach 
§ 3 Nr. 37 Einkommensteuergesetz 
steuerfrei. Die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt hat nun darauf hingewiesen, 
was gilt, wenn auch Fahrradzubehör 
überlassen wird. 
Beispiele für begünstigtes Zubehör 
§ Fest am Rahmen des Fahrrads oder 

anderen Fahrradteilen verbaute 
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Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

der Umstand, dass der Beweis krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit in 
der Regel durch die Vorlage einer 
ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 2 
EFZG geführt wird. Der ordnungsge-
mäß ausgestellten Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung kommt nach der Recht-
sprechung grundsätzlich ein hoher 
Beweiswert zu und das Gericht kann 
normalerweise den Beweis einer 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit als erbracht ansehen, wenn der 
Arbeitnehmer im Rechtsstreit eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor-
legt. Der Arbeitgeber kann den Be-
weiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung nur dadurch erschüttern, 
dass er tatsächliche Umstände darlegt 
und im Streitfalle beweist, die Zweifel 
an der Erkrankung des Arbeitnehmers 
ergeben mit der Folge, dass der ärztli-
chen Bescheinigung kein Beweiswert 
zukommt. Gelingt es dem Arbeitgeber, 
den Beweiswert der ärztlichen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung zu erschüt-
tern, ist es Sache des Arbeitnehmers, 
konkrete Tatsachen darzulegen und 
im Streitfalle zu beweisen, die den 
Schluss auf eine bestehende Erkran-
kung zulassen (etwa welche Krankhei-
ten vorgelegen haben sollen, welche 
gesundheitlichen Einschränkungen 
bestanden haben und welche Verhal-
tensmaßregeln oder Medikamente 
ärztlich verschrieben wurden).  
Im vorliegenden Fall war jedoch nach 

Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
Niedersachsen der Beweiswert einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
nicht erschüttert, auch unter Zugrun-
delegung des Urteils des Bundesar-
beitsgerichts vom 08.09.2021 (Az. 5 
AZR 149/21). So sei im vom Landesar-
beitsgericht Niedersachsen zu ent-
scheidenden Fall die Krankschreibung 
des klagenden Arbeitnehmers der 
Kündigung durch den Arbeitgeber 
zeitlich vorausgegangen. Der Arbeit-
nehmer könne also nicht durch die 
Kündigung zur Krankmeldung moti-
viert worden sein. Zudem habe es im 
Streitfalle insgesamt drei Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen über die dar-
gelegte Erkrankung gegeben und nicht 
eine einzige, die exakt bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses datierte. 
Damit gab des Landesarbeitsgericht 
Niedersachsen der Klage des Mitarbei-
ters auf Lohnfortzahlung statt. Wegen 
grundsätzlicher Bedeutung der Sache 
hat jedoch das Landearbeitsgericht 
Niedersachsen die Revision zum Bun-
desarbeitsgericht zugelassen.  
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
-Fachanwalt für Arbeitsrecht- 

Das Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen hatte sich in einem Urteil vom 
08.03.2023 (Az. 8 Sa 859/22) erneut 
mit der Frage des Beweiswerts einer 
vom Arbeitnehmer überreichten Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung zu 
befassen.  
Der klagende Mitarbeiter hatte bei 
einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, war 
einige Wochen nicht eingesetzt wor-
den und hatte sich später mit einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
krankgemeldet. Einen Tag später ging 
ihm die Kündigung des Arbeitgebers 
zum Monatsende zu. In der Folge 
legte der Arbeitnehmer zwei weitere 
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen (Folgebescheinigungen) vor, 
die bis zum Ende des Arbeitsverhält-
nisses reichten. Der Arbeitgeber lehnte 
eine Lohnfortzahlung ab mit der Be-
gründung, der Beweiswert der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung sei erschüt-
tert, und berief sich insoweit auf eine 
Ent scheidung des  BAG vom 
08.09.2021 (Az. 5 AZR 149/21). In 
dieser Entscheidung hatte das Bundes-
arbeitsgericht den Beweiswert einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als 
erschüttert angesehen, sofern ein Ar-
beitnehmer, der sein Arbeitsverhältnis 
selbst kündigt, am Tag seiner Kündi-
gung eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung überreicht, die passgenau eine 
Arbeitsunfähigkeit für die Dauer der 
Kündigungsfrist umfasst.  
Hintergrund dieser Rechtsfragen ist 

Wir weisen darauf hin, dass die Informationen weder eine rechtliche, betriebswirtschaftliche, steuerliche noch eine 
sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellen. Die Darstellungen können eine individuelle einzelfall-
bezogene Beratung nicht ersetzen. Die Zeitschrift wurde mit der gebotenen Sorgfalt bearbeitet. Eine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
Stand der Informationen: März 2024 


